
Preise Camper Michel Angelo

Tagespreise (inkl. 200 km)

September - Juni* Fr. 140.00

Juli- August Fr. 165.00

Wochenpreise (unlimitierte Kilometer)

September - Juni* Fr. 980.00

Juli - August Fr. 1'155.00

Mehrkilometer Fr. 0.60

Endreinigung Fr. 80.00

* an Ostern, Auffahrt und Pfingsten gelten die Tagespreise von Juli und August

Rabatte

Langzeitmieten erhalten folgenden Nachlass

2 Wochen Fr. 110.00

3 Wochen Fr. 220.00

4 Wochen Fr. 330.00

Für noch längere Reisen unterbreiten wir Ihnen gerne ein besonderes Angebot. 

Zubehör

Veloträger für 2 Velos Fr. 50.00 pro Woche

Vorzelt Fr. 60.00 pro Woche

Mietdauer

Kaution

Die Mindestmiete beträgt 2 Tage und kann von Montag bis Samstag beginnen. 

In den Monaten Juli und August ist die Mindestmiete vier Tage.

Bei Übernahme des Fahrzeugs muss für eventuelle Selbstbehalte 

der Versicherung und der Wohnmobileinrichtung ein Depot in der Höhe

von CHF 1000.-- hinterlegt werden. Nach schadenfreier Rückgabe

des Fahrzeuges wir das Depot unverzüglich rückerstattet. Der Betrag kann 

in bar oder via Kreditkarte hinterlegt werden.



Vertragsrücktritt

> bis 15 Tage vor Mietbeginn CHF 250.--

> 14 Tage bis Mietbeginn 100% der Gesamtkosten

Versicherung

Im Mietpreis inbegriffen sind: 

> Hafpflichtversicherung, Selbstbehalt CHF 1000.-- pro Schadenfall (für Lenker unter 26 Jahren)

> Vollkaskoversicherung, Selbstbehalt CHF 500.-- pro Schadenfall (CHF 1'000.- Lenker unter 26 Jahren)

> Parkschaden, Selbstbehalt CHF 500.-- pro Schadenfall

> Mobilitätsversicherung Nissan Assistance, europaweite Pannenhilfe

Fahrzeugübergabe

Das Fahrzeug muss besenrein abgegeben werden. 

Wir empfehlen Ihnen den Abschluss einer Reiseversicherung, welche nicht nur 

mögliche Annullierungskosten, sondern bei allfälligen Schäden am Fahrzeug

auch Ihren Vollkaskoselbstbehalt übernimmt.

Die Fahrzeugübergabe und Einweisung erfolgt normalerweise am ersten Miettag 

um 16.00 Uhr. Die Rückgabe muss am letzten Miettag bis um 11.00 Uhr erfolgen. 

Bei Rücktritt vom Vertrag durch den Mieter vor vereinbartem Mietbeginn 

sind folgende Anteile des Gesamptpreises zu bezahlten: 


